
W S MfS 0OO8- 17/860 U 0 4 3
3.3. Der verantwortliche V ö rTuTt r b T f rfler hat zu gewährleisten, 
daß während des Transportes zum Prczeßgericht, der gericht
lichen Hauptverhandlung sowie in den Verhandlungspausen Ange
klagte bzw. Zeugen keine Gelegenheit erhalten, in mündlicher, 
..gob.r 1/1.JULeher- oder ,.ai»der-er ;•*£ or-m unt er«i n ander - und'hzu '-%'ü0en 
stehenden Personen unzulässig in Kontakt zu treten.
Über Verletzungen dieser Festlegung ist der Vorsitzende des 
Gerichts zu informieren.
Versuche von Diplomaten und konsularischem Amtspersonal, im Ge- 
richtssaal bzw. -gebäude0$% Angeklagten bzw. Verurteilten 
ihrer t n t sendes ta a t en :i Ä.’̂ ^^önl i che n Kontakt: zu treten, sind 
zu rückzuwn isen . Diesg... Rgr,s.o.ngn ..§ i.nd h.g/JXp.fc», .darauf --hinzu weisenrr 
den vom Min 1 ste‘#iujaif für Auswärtige Angelegenheiten bzw. General- 
staatsanws1® d#r DDR bestimmten Verfahrensweg für persönliche 
Kontakte mit Verhafteten bzw. Verurteilten einzuhalten.

3.4. 7ur Sicherung der Vorführung der Angeklagten b*w. Zeugen 
sind ein Angehöriger als verantwortlicher Vorführoffizier 
sowie im erforderlichen Maße weitere Vorführoffiziere einzu
setz e r« .
Vorführungen sind durch zusätzliche Angehörige zu sichern, wenn 
es di e' pol i t. isch-operat i ve Bedeutung des Strafverfahrens, die 
läterporsönlichkeit oder die Anzahl der vorzuführenden Ange
klagten bzw. Zeugen erfordern.
Bei der Vorführung weiblicher Angeklagter bzw. Zeugen ist min
destens eine weibliche Angehörige als Vorführoffizier einzu- 
setzen.

•3,r5.Die :Zu t- Vörfühnrung- .der- An;gfekla’g t e D w  .!''Zetjgen und "zu't’ ’ ; :
Siehe-rurig . der. ger'i chfc liehen.-- Haup tverhahd 1 urig 'eingesetzten' 
Angehörigen haben die ihnen vom verantwortlichen Vorführoffi- 
.ZleT-c ̂;ujg-e.w-ie genen-S i-cher.-ungs-»v -fe4.w /••“lösten betei e b a'- e i Ti *urie+i nrfeVr.'~ 
und- durch hohe Wachsamkeit sowie operativ“ umsichtiges und ein
satzbereites Handeln., zu. gewähr leisten ,, daß... die, V.gr Führung-, der.:,. 
Angeklagten bzw. Zeugen sowie die Durchführung der, gerichtlicheri 
H a.yjy fc.v.ejj lyandl y.r\g »' e b Id et» • S1 bft ie t ff e-i’t> jfös cfF.&rä“-.-.:
hürfg Tä r f o l g t ; . y

3.6. Führungen in Gerichtsgebäuden, insbesondere die Führungen 
Angeklagter bzw. Zeugen vom Gewahrsam zum Verhandlungssaal und 
zurück haben nur zu erfolgen, wenn die Sicherheit der Führungen 
gewährleistet ist.
Bei jeder gerichtlichen Hauptverhandlung hat eine wirksame Vor- 
sicherung der Führungswege Angeklagter bzw. Zeugen im Gerichts
gebäude zu- erfolgen.


